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 _ Geschwistern, ohne weitere Sicherstellung, ausge-
' folgt werden solle. Cassel, am 3. September 1821.

Kurf. Hess. Stadtgericht der Residenz. Wittich.
Wepler.

2. Demnach der von hier gebürtige, bei dem Westpha-
lischeu Artillerie-Train gestandene und mit diesem im
Jahre 1813 nach Rußland gegangene Train-Sol
dat Airgustin Schräder seit der Zeit keine Nachricht
von seinem Leben oder Aufenthalte gegeben hat ; so
wird derselbe, auf den Antrag seiner nächsten Verwand
ten hierdurch aufgefordert, innerhalb Jahresfrist, vom
heutigen Tage an gerechnet, sich allhier wieder einzu-
finden oder von seinem Leben und jetzigen Aufenthalts
orte Nachricht zu ertheilen, widrigenfalls er für
todt erklärt, und sein Vermögen seinen legitimen
Erben ausgeantwortet werden soll. Zugleich wird
ein jeder, der von dem Leben oder Tode des genann

ten Augustin Schräder etwa Auskunft zu geben weiß,
hierdurch ersucht, dem hiesigen Stadtgerichte die
behusigen Nachrichten mitzutheilen,

stünden in curia, am 6. October 1821.

Bürgermeister und Rath der Stadt Münden.
Scharlach.

Z. Des allerdurchlauchtigsien Kurfürsten und Herrn,
Herrn Wilhelm II., souverainen Landgrafen von
Hessen, Großherzogs von Fulda, Fürsten zu Hers
feld, Hanau, Fritzlar und Isenburg, Grafen zu
Catzenelnbogen, Dietz, Ziegenhain, Nidda und
Schaumburg rc. rc. — Demnach die Ehefrau des

Bäckers Christoph Löber allhier bei Uns klagend
vorgestellt hat, daß ihr Vater sie durch harte Miß
handlungen und durch die Drohung, sie verstoßen
und namentlich sie enterben zu wollen, in ihrem
15ten Jahre zur Eingehung der Ehe mit dem Bäckee

Christoph Löber gezwungen habe, und gebeten, die
zwischen ihr und dem Verklagten, welcher nicht lange
nach abgeschlossener Ehe von hier weggegangen sey^
und sich" in Amerika aufhalten solle, eingegangene
eheliche Verbindung für nichtig, denselben auch zum
Ersatz der Kosten für schuldig zu erkennen, und daher
auf dessen öffentliche Vorladung angetragen hat,
diesem Suchen auch statt gethar^werden soll; so wird
gedachter Backer Christoph Löber hiermit und in Kraft
dieses peremtorisch ci.tirt, in dem zum Verhör der
Sache auf den 7. December angesetzten Termin,
Morgens 9 Uhr, vor Uns persönlich oder durch einen

dazu genugsam oevollmachtigtcn Anwaltzu erscheinen
 und auf die gegen ihn eingereichte Klage gebührend
zu antworten, unter der ausdrücklichen Verwarnung,
daß widrigenfalls in dessen Ungehorsam die Klage für
eingestanden angenommen und dem Klagantrag gemäß
erkannt werden soll. Urkundlich des hierunter gedruck
ten Kurfürstlichen Consistorial - Jnsiegels.

Cassel, am 1. August 1821.

(L.S.) Kurfürst!. Hessisches Consistorium.

Vorladung der Gläubiger.

1. Alle, sowohl bekannte als unbekannte Gläubiger
des Verwalters Christoph Vogelgesang dahier, dessen

Schulden fein Vermögen weit übersteigen, werben
hierdurch vorgeladen, ihre Forderungen in termino^
den 7. November d. I. bei Amte dahier anzuzeigen'
und gehörig zu begründen, auch nach vorgelegten^
Massebestande des Versuchs der Güte, zu Abwendung
eines förmlichen Concurses, zu gewärtigen , oder ihre
Ausschließung von diesem Verfahren zu erwarten.

Nentershausen, am 10. September 1821.'

Kurhesssschetz Justitz-Amt Hierselbst. Cösser.
Für die Ausfertig.: Laudenbach, Arnts-Actuar.'

2. Wegen des ausgetretenen Militairpflichtigen Christian
Leisler von hier ist es nöthig, um dessen Vermögens^
Betrag zu berichtigen, den Vermögens- und Schul-

. denzüstand des verstorbenen Bürgers Johannes Leisler,
von hier zu untersuchen. Es werden demnach alle^

diejenigen, welche an dem Vermögen des gedachten
-Johannes Leisler und dessen ebenfalls verstorbenen
Ehefrau, aus irgend einem Grunde Forderung haben,
aufgerufen, solchem dem ein- für allemal aufFreitag
den 28. December d. I. angesetzten Termin, Vor
mittags, bei Strafe nachheriger Abweisung, zu
liquidiren und z»^begründen. Zugleich wird sodann
des verstorbenen Johannes Leisler Bruder, Philipp ,
welcher vor vielen Jahren ausgewandert und von

dessen Leben oder Tod man nicht unterrichtet ist, oder
dessen eheliche Leibes-Erben, hiermit ein- für alle mal
vorgeladen, im vorbestimmten Termin ebenfalls da-,
hier zu erscheinen und nach vorhergehender gesetzlicher'
Legitimation des Philipp Leislers in 15 fl. und drei
Grundstücken bestehendes Vermögen in Empfang zu'
nehmen , widrigenfalls solches dessen hiesigen nächsten.
Erben ohne Caution soll abgefolgt werden.

Wetter, am 10. October 1821.

Kurf. Hess. Justitz-Amt. Lt. Theiß.
3. Da sich ergeben hat, daß die Schulden des zu Ober

melsungen verstorbenen Ackermanns Johann Adam
Herwig, dessen Vermögen übersteigen; so ist über
solches der Concurs erkannt, und zum Versuch der
Güte Termin auf den 14. Januar k. I. angesetzt
worden, in welchem sämmtliche Gläubiger, Vormit
tags 9 Uhr, dahier vor Amt zu erscheinen, die Ver
gleichs-Vorschläge zu' vernehmen, sich darauf zu
erklären, in Entstehung der Güte aber, gegen den
auf diesen Fall bestellten Contradictor, ihre Forde
rungen zu liquidiren haben. Die Ausbleibenden wer
den dem, was der wichtigere Theil der Gläubiger
beschließt, für bcitretend geachtet, und Beziehungs
weise, von diesem Verfahren ausgeschlossen worden/

Melsungen, am 9. October 1821.

Kurf. Hess. Justitz-Amt daselbst. L o tz.
ln ückern K rö schell.

4. Be! der Concurrenz mehrerer Gläubiger und der
Unzulässigkeit des Vermögens des Leinwebers Johan-

- nes Burghard zu Hattenbach, werden zum Versuch

der Güte und Abwendung eines förmlichen Cvncmses,
alle die, welche aus irgend einem Grunde Ansprüche
an ihn machen können, bei Vermeidung der Ent-
hörung, und, daß die zurückbleibenden Gläubiger,
als einwilligend in das, was °die'Mehrzahl beschließt,
angesehen werden, hierdurch öffentlich vörgeläden j"


